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Grundsätze und Hilfe für Antragsteller zur 
Fördermittelvergabe durch die LKK gemäß § 20a SGB V



I. Allgemeines

(1) Die SVLFG als LKK kann im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Projekte der Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, insbesondere mit Themenbezug zur Grünen Branche fördern. Ein Schwerpunkt/Ziele des Projektes sollte/n zusätzlich auf einem oder mehreren der nachfolgenden Aspekte liegen:
· Verminderung sozialbedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen (z. B. erschwerter Zugang zu Gesundheitsangeboten im ländlichen Raum),
· Nachhaltige Verankerung von Gesundheitsförderung in Lebenswelten,
· Umsetzung integrierter Konzepte im kommunalen Raum (z. B. Projekte unter Beteiligung von ehrenamtlich tätigen Personen),
· Aufbau und Ausbau lebensweltübergreifender Präventionsketten und Bündelung von Aktivitäten (z. B. branchenspezifische Vernetzungen),
· Qualifizierung, Befähigung und Teilhabe unter Berücksichtigung interkultureller Kompetenz im Sinne des Empowerments und der Nachhaltigkeit,
· Evaluation und Qualitätssicherung.

(2) Die Leistungen der Krankenkassen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 2 SGB V sind in § 20a SGB V sowie im Leitfaden Prävention[footnoteRef:1] (Kapitel 4) geregelt. Weitere Hinweise gibt der Leitfaden „Good Practice Kriterien“[footnoteRef:2] des Kooperationsverbundes für gesundheitliche Chancengleichheit aus.  [1:  Leitfaden Prävention - GKV-Spitzenverband]  [2:  Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung (gesundheitliche-chancengleichheit.de)] 


Eine Förderung kommt ausschließlich bei Erfüllung der Vorgaben des Leitfadens Prävention in seiner jeweils gültigen Fassung in Betracht (siehe insbesondere Kapitel 4 des Leitfadens Prävention).

(3) Grundsätzlich gilt, dass nur Aufwendungen gefördert werden können, die unmittelbar im Rahmen der Durchführung eines Projektes entstehen und die nicht Aufgabe anderer Träger beziehungsweise der Kommune sind. Eine Doppelfinanzierung ist nicht erlaubt.

Förderkriterien:

· Für die geplanten Aktivitäten wird ein Bedarf nachgewiesen. 
· Die Zielgruppen werden unter besonderer Berücksichtigung sozial benachteiligter Personengruppen definiert.
· Die Vielfalt/Diversität der Zielgruppen wird berücksichtigt. 
· Vorhandene Strukturen, Einrichtungen, Netzwerke und Akteure, Finanzierungsträger (Drittmittel) im Setting werden ermittelt und möglichst genutzt bzw. eingebunden. Ressortübergreifende Strukturen werden gefördert (Partnerschaften). 
· In den gesamten Gesundheitsförderungsprozess sind die Zielgruppen aktiv einbezogen (Partizipation).
· Die Zieldefinition erfolgt möglichst operationalisiert; dabei sind der Verhältnis- und der Verhaltensbezug beachtet.
· Ein Finanzierungskonzept liegt vor, welches die Aktivitäten in allen Phasen des Gesundheitsförderungsprozesses umfasst. Insbesondere die für die Lebenswelt zuständigen Träger bringen einen angemessenen Anteil an Mitteln – auch in Form geldwerter Leistungen – in die Aktivitäten ein. 
· Die Partner informieren sich gegenseitig laufend über den jeweils aktuellen Sachstand (Transparenz). 
· Ausrichtung der Interventionen: Die geplanten Aktivitäten stärken über die Krankheitsvermeidung hinaus die gesundheitsfördernden und -schützenden Ressourcen Einzelner und verbessern die Rahmenbedingungen.
· Ein Nachhaltigkeitskonzept (z. B. zur Verstetigung des Prozesses, zur Strukturbildung) liegt vor. 
· Die für die Lebenswelt Verantwortlichen verpflichten sich zur Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen.
· Die für die Lebenswelt Verantwortlichen verpflichten sich zur Mitwirkung am Verfahren der GKV-Dokumentation der Maßnahmen in Lebenswelten.
· Angemessene Qualifikationen des Anbieters/der Anbieterin.

Ausschlusskriterien:

· Nicht Leitfaden konforme Projekte,
· Aktivitäten, die zu den Pflichtaufgaben anderer Einrichtungen oder Verantwortlicher gehören (z. B. die Suchtberatung durch entsprechende Beratungsstellen oder Suchtprophylaxebeauftragte),
· isolierte, d. h. nicht in ein Gesamtkonzept eingebundene Maßnahmen externer Anbieter/-innen,
· individuumsbezogene Abrechnung von Maßnahmen,
· Förderanträge, die nicht von der Einrichtung/dem Einrichtungsträger selbst gestellt werden,
· Forschungsprojekte ohne Interventionsbezug,
· Screenings ohne verhältnis- und verhaltensbezogene Intervention
· Aktivitäten von politischen Parteien sowie parteinahen Organisationen und Stiftungen,
· Aktivitäten, die einseitig Werbezwecken für bestimmte Einrichtungen, Organisationen oder Produkte dienen,
· ausschließlich öffentlichkeitsorientierte Aktionen, Informationsstände (z. B. bei Stadtteil-, Schul- und Kita-Festen, in öffentlichen Bereichen) oder ausschließlich mediale Aufklärungskampagnen,
· berufliche Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht an das Vorhaben gebunden sind,
· Kosten für Baumaßnahmen, Einrichtungsgegenstände, Mobiliar und technische Hilfsmittel, Computer und andere digitale Geräte
· Regelfinanzierung von auf Dauer angelegten Stellen, z. B. in Beratungseinrichtungen,
· Angebote, die weltanschaulich nicht neutral sind.

Das Kapitel 4: "Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten nach § 20a SGB V" aus dem Leitfaden Prävention stellt die Ausschlusskriterien ausführlich vor.


II. Qualifikation, Förderung von Projekten mit Multiplikatoren 

Die Durchführung von Maßnahmen nach dem Setting-Ansatz durch die bzw. im Auftrag der Krankenkassen erfolgt durch Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten Berufs- oder Studienabschluss mit Bezug zu Gesundheit und Prävention. Diese müssen außerdem über spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Prozess- und Projektmanagement verfügen. 


III. Antragstellung, Verfahren

(1) Der Träger der Lebenswelt/Einrichtung muss den Antrag stellen.

(2) Für die Antragstellung ist das Antragsformular zu nutzen. Der Antrag kann als Scan (mit Unterschrift) per E-Mail an: Projektfoerderung-LKK@svlfg.de
oder postalisch gesendet werden an:	SVLFG
	Stabsstelle Gesundheitsangebote 
	z. Hd. Michael Holzer 
	Dr.-Georg-Heim-Allee 1
	84036 Landshut 

(3) Mit jedem Antrag nebst Projektskizze muss ein inhaltlich fundiertes und überzeugendes Konzept eingereicht werden. Insbesondere ist dem Antrag ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben, bei Projekten nach Kalenderjahren unterteilt; die beabsichtigte Finanzierung mit Eigen- und etwaigen Drittmitteln sowie deren Dauer) beizufügen. Weiterhin ist dem Antrag ein Zeit- und Ablaufplan beizufügen. 
Soweit bereits vorhanden ist auch eine ausführliche Projektbeschreibung (über die Kurzbeschreibung im Antrag hinausgehend) einzureichen. Daneben können auch ergänzende Unterlagen (z. B. Qualifikationen der Leistungserbringer) oder Stellungnahmen, wissenschaftliche Gutachten etc. eingereicht werden. Ggf. werden durch die SVLFG als LKK während der Prüfung des Projektes weitere erforderliche Informationen bzw. Unterlagen angefordert. Hier kann insbesondere – soweit erforderlich – die Erstellung eines Datenschutzkonzeptes in Betracht kommen. 

(4) Das Projekt darf sich zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht in der Umsetzungsphase befinden. Diese darf erst mit Freigabe der Fördermittel erfolgen. Im Vorfeld entstehende Kosten, beispielsweise für die Erstellung des Antrags oder einer Projektskizze, können nicht übernommen werden.

(5) Projekte können in der Regel bis zu 4 Jahre gefördert werden. Dauerfinanzierungen sind nicht möglich, allerdings können unter bestimmten Umständen Folgeprojekte gefördert werden, wenn diese evaluiert wurden und einen neuen Gesichtspunkt enthalten. Der Antragsteller soll beschreiben, wie er auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse des Erstprojektes die jetzige Projektidee konzipiert hat. Dabei muss ein neuer Aspekt/eine Weiterentwicklung sichtbar werden. 


IV. Bewilligung

(1) Die SVLFG als LKK trifft die Zuwendungsentscheidung nach eigenen Ermessen. Liegen mehrere gleichgerichtete Interessenbekundungen bzw. Anträge zu einem Thema vor, wird unter gleichgeeigneten externen Stellen eine Auswahlentscheidung nach transparenten Auswahlkriterien getroffen (Versorgungsrelevanz und mutmaßlicher Erkenntnisgewinn für die Versicherten der LKK).

(2) Über die Zuwendungsvergabe wird grundsätzlich ein formgebundener Vertrag geschlossen. Die Allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) SVLFG nebst Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.


V. Hilfreiche Informationen

Leitfaden Prävention - GKV-Spitzenverband

Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung (gesundheitliche-chancengleichheit.de)

Gesunde Lebenswelten - Überblick: GKV-Bündnis für Gesundheit
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